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Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
Alle Fraktionen 
 
 
 
 
Anfrage der Fraktion Die Linke zur Stadtverordnetenversammlung am 
26.03.2008  
 
Sehr geehrter Damen und Herren Stadtverordnete, 
 
auf Grund Ihrer Anfrage zum Thema Fußgängerüberwege (FGÜ) wurde ich mit 
der Prüfung des Sachverhaltes beauftragt. Im Ergebnis dessen teile ich Ihnen 
folgendes mit: 
 

1. Wieviel Fußgängerüberwege gibt es aktuell in Cottbus? 
 
Es gibt aktuell 6 Fußgängerüberwege in der Stadt Cottbus. 
 

2. Gibt es in Cottbus vergleichbar hohe Unfallzahlen wie in dem A-
DAC- Artikel genannt werden? 
 
Vergleichbare Unfallzahlen dazu liegen bei der Stadt z. Z. nicht vor. 
 

3. Sind weitere Überwege in Planung? 
 
Gegenwärtig sind in Cottbus keine weiteren Überwege geplant. Sowohl 
seitens der Straßenverkehrsbehörde als auch seitens des FB Grün- 
und Verkehrsflächen besteht momentan kein Handlungsbedarf für die 
Einrichtung von Fußgängerüberwegen gemäß geltender Richtlinie. 
 

4. Wie hoch sind die Kosten für die Einrichtung und Unterhaltung ei-
nes „Zebrastreifens“ im Vergleich zu einer Lichtsignalanlage? 
 
Die Kosten für die Errichtung eines Fußgängerüberweges mit richtli-
niengerechter Beleuchtung betragen 10.000 - 15.000 Euro. 
Hinzu kommen Unterhaltungskosten von etwa 200 Euro pro Jahr. 
Demgegenüber stehen die Kosten für die Errichtung einer Lichtsignal-
anlage mit höherer Verkehrssicherheit von 15.000 - 20.000 Euro und 
für die Unterhaltung (Energie) von etwa 500 Euro pro Jahr. 

 
Für die Anordnung eines Fußgängerüberweges durch die Straßenverkehrsbe-
hörde sind verschiedene Kriterien maßgebend, die in den Richtlinien für die 
Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R- FGÜ 2001) festgelegt 
sind. 
Die Anordnung des FGÜ setzt so zum Beispiel voraus, dass der Fußgänger-
querverkehr hinreichend gebündelt auftritt.  
Sie setzt z. B. weiter voraus, dass eine frühzeitige Erkennbarkeit für den Fahr-
zeugführer und eine ausreichende Sichtbeziehung zwischen Fußgänger und 
Fahrzeugführer voraus.  
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Die Einrichtung von Fußgängerüberwegen muss zudem vom Ministerium für Infrastruktur und Raum-
ordnung genehmigt werden. 
Erst wenn die Kriterien der oben genannten Richtlinie erfüllt sind, kann eine Anordnung für die Errich-
tung von Fußgängerüberwegen durch die Straßenverkehrsbehörde erteilt werden. 
 
 
Freundliche Grüße 
In Vertretung 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Beigeordnete für Bauwesen 


